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In Leichter Sprache erklärt: 

Das neue Gesetz LBBG:  

Gesetz über Leistungen für Personen mit Behinderung  

und Betreuungsbedarf 

 

• Erwachsene Menschen mit Behinderung können mehr 

selbstbestimmen und auswählen. 

• Wir bezahlen auch Betreuungsleistungen im privaten Wohnen  

oder im 1. Arbeitsmarkt. 

• In stationären Einrichtungen sollen Menschen mit Behinde-

rung mitbestimmen. 

− Zum Beispiel in einem Behindertenrat. 

 

 

Worterklärungen 

Was heisst stationär? 

• In einem Heim wohnen. 

• In einer Werkstatt arbeiten. 

• In einem Atelier beschäftigt sein. 

 

Was heisst ambulant? 

• Sie haben eine Privatwohnung. 

− Sie brauchen Hilfe beim Wohnen? 

• Sie arbeiten im 1. Arbeitsmarkt. 

− Sie brauchen Hilfe bei der Arbeit? 

 

Was heisst Leistung oder Betreuungsleistung? 

• Hilfe bekommen 
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Was steht im LBBG? 

 

Das zahlt der Kanton im stationären Bereich:  

• Wohnheime  

• Wohngruppen  

• Beschäftigung im Atelier (Tagesstruktur ohne Lohn) 

• Arbeit am geschützten Arbeitsplatz (Tagesstruktur mit Lohn) 

 

Das zahlt der Kanton im ambulanten Bereich:  

• Hilfe zu Hause und bei der Arbeit. 

− Was für Hilfe gibt es?  

• Fachleistungen:  

− von Pro Infirmis, Stiftung Phönix, Fragile Suisse, Stiftung 

Zuwebe, Stiftung Maihof  

• Was sind Fachleistungen? 

− Schauen Sie hier. 

• Assistenzleistungen: 

− von Nachbarn, Verwandten, Bekannten oder Arbeitgebern 

• Was sind Assistenzleistungen? 

− Schauen Sie hier. 

 

Das wird auch bezahlt:  

• Beratungsstellen 

• Fahrdienste 

• Arbeitsvermittlungen 

• Freizeit- und Bildungsangebote  

• Entlastungsdienste für Angehörige.  

https://zg.ch/de/soziales/betreuung-und-behinderung/unsere-grundlagen/gesetz-ueber-leistungen-fuer-menschen-mit-behinderung-und-betreuungsbedarf#LeichteSprache
https://zg.ch/de/soziales/betreuung-und-behinderung/unsere-grundlagen/gesetz-ueber-leistungen-fuer-menschen-mit-behinderung-und-betreuungsbedarf#LeichteSprache
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Diese Stelle gibt es neu:  

Behindertengleichstellungsstelle 

Was macht diese Stelle? 

• Sie redet mit anderen Stellen und Personen. 

Sie fragt zum Beispiel: 

− Kennen sie die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung? 

− Behandeln sie Menschen mit Behinderung gleichberechtigt?  

 

Diese Stelle wird in Zukunft neu aufgebaut:  

Bedarfsabklärungsstelle 

Eine Fachperson von der Stelle spricht mit Ihnen. 

Sie macht eine Bedarfsabklärung: 

• Was wollen Sie? 

• Was brauchen Sie? 

Mehr zur Bedarfsabklärung finden Sie hier. 

 

Für wen gilt das LBBG nicht? 

Ihr richtiger Wohnsitz ist in einem anderen Kanton? 

• Dann gelten die Regeln von diesem Kanton. 

Das heisst zum Beispiel: 

− Wir bezahlen keine ambulanten Leistungen für Sie. 

 

Wo ist der richtige Wohnsitz? 

• Das steht im Grundlagenpapier Wohnsitz. 

Sie finden es hier: Kostengutsprachen, Dienstleistungen (zg.ch). 

− Es ist in schwerer Sprache geschrieben. 

 

https://zg.ch/de/soziales/betreuung-und-behinderung/unsere-grundlagen/gesetz-ueber-leistungen-fuer-menschen-mit-behinderung-und-betreuungsbedarf#LeichteSprache
https://zg.ch/de/soziales/betreuung-und-behinderung/kostengutsprache-und-dienstleistungen
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Sie verstehen das Grundlagenpapier Wohnsitz nicht? 

Sie möchten Erklärungen oder weitere Informationen?  

• Melden Sie sich bei der Abteilung Soziale Einrichtungen:  

041 594 39 00 oder sozialamt@zg.ch  

 

 

 


